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10 ) Landesherrliche Verordnung
vom igtenMärz 182Z . xudl . s ^ sicn
6 . 3 .

35on Gottes Gnaden Wir , Peter
Friedrich Ludwigrc.

Thun kund hiemit:
Die großen Beschädigungen , welche die betr. die eek-

Deiche Unserer Erbherrschaft Jever durch die ^ ""2 der Bey-

beyspiellosen Fluthen vom 5 . und 4 . Februar ^ it , in der
d. I . erlitten haben , machen die Ergreifung Herrschaft Je¬
kräftiger Maaßregeln zur Wiederherstellung
der Deiche und zu deren Erhöhung und Ver¬
stärkung , wodurch die Sicherheit des Landes

gegen künftige Ueberschwemmung bewirkt wer¬
den muß , dringend nothwendig . Wir haben

durch die , von Uns deshalb veranstalteten , Un¬
tersuchungen die Ueberzeugung gewonnen , daß
in dem guten Willen und der bereits bewiese¬
nen Thätigkeit der Eingesessenen die Mittel
zur Erreichung dieses Zwecks hinreichend vor¬
handen sind , und es nur einer zweckmäßigen
Leitung der Arbeiten und einer , den Deichrech¬

ten und der Billigkeit angemessenen , Verthei-
lung derselben , vermittelst der Beyhülfslei-

stung , bedarf , um ihre Ausführung im
Lauf des gegenwärtigen Jahrs , ohne übermä¬

ßige Belästigung der Einzelnen , möglich zu
machen-
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Wir haben bereits im §. 7g. der Beam¬
ten- Instruction vom 26. September 1814.
verordnet, daß die, in Ansehung dcsDcichwe-
sens überhaupt, mithin auch in Ansehung der
Beyhülfe und deren Leistung durch die Deich¬
ordnungen von 16H8. und 1681. und die fer¬
ner»deshalb erlassenen Anordnungen, festgesetz¬
ten Bestimmungen, welche in dem Entwurf
des Oldenburgischen Dcichrechrs  zu¬
sammengestellt sind, von Unfern Aemtern in
allen Marschdistricten Unserer Lande, mithin
auch in der Erbherrschaft Zever, zur Anwen¬
dung gebracht werden sollen. Da Wir indeß,
um deren Anwendung in Unserer Erbherr¬
schaft Jever auf eine, den dortigen Verhält¬
nissen angemessene, Weise einzurichten, annoch
einige Punctc genauer zu reguliren nöthig sin-
den, so verordnen Wir hiermittelst Folgendes:

§. 1. Die Marschgegendcn Unserer Erb¬
herrschaft Zever machen zwey Deichbände aus,
den Wang er ländischen,  der aus den
Aemtern Tettens und Minsen und dem, zur
Hooksielachtigehörkgen, Marschlande des, im
Amte Zever belegencn, Kirchspiels Sillenstedt
besteht, und den Rustrin gischen,  welcher
die übrigen Marschgegenden des Amts Zever
befaßt. Der Wan ge r ländische  Deich¬
band besteht also aus den vormaligen Vog-

teyen



teyen Tettens , Hohenkirchen , Minsen , Wad¬
dewarden , Oldorf und dem obengedachten
Theil des , zur vormaligen Vogtey Ostringen
gehörigen , Kirchspiels Sillenstedt , der Rust-
ringische bloß aus dem Marschlande der vor¬
maligen Vogtey Rnstringen.

§ . 2 . Die Bcyhülfe bcy der Deicharbeit
wird nach der Menge und Erheblichkeit der¬
selben entweder von dem ganzen Deichbande
oder nur von der Vogtey , in deren Deichzuge
sie geschehen muß , geleistet , und zwar nach
folgenden allgemeinen Bestimmungen:

r ) Braken (wenn der Deich mit seinem
Stahl und dem Vorlande so weit weg-
gerissen ist , daß durch die entstandene
Lücke die ordinaire Fluth und Ebbe cin-
und auslaufcn kann ) werden von dem
ganzen Deichbande zugedeicht , der Re¬
gel nach so weit , bis der neue Deich
in der ganzen Stärke , die er erhalten
soll , bis zu sechs Fuß Höhe über die
ordinaire Fluth aufgebracht ist , und
sodann der übrige Theil von der Vog¬
tey , in deren Deichzuge er liegt , in
Beyhülfsarbeit verfertigt . Wenn jedoch
die Vogtey noch außerdem so schwere
Deichschäden hat,  daß sie auch zu deren
Herstellung noch Beyhulfe bedarf und ver¬
langen kann , so muß , auf desfällige

D



182  —

Anordnung Unserer Cammer, der Brak¬
deich von dem Deichbande zu seiner völ¬
ligen Höhe und Stärke nach dem unge¬
ordneten Bestick, mit Einschluß der
Schwindung, hergestellt werden.

2) Wehlen  oder Kölke und Kapp-
stürzungen, (wenn der Deich zwar
ganz oder bis auf einen Theil der äußern
Dossi'rung weggeriff'en, und vielleicht
auch ein Loch in oder hinter dem Deich-
fußc ausgespült ist, jedoch nicht so tief,
daß die ordinaire Fluth einlaufen kann)
werden zwar der Regel nach von der
Vogtcy, in deren Deichzug sic liegen,
in Beyhülfsarbeit zugcdeicht, bis der
neue Deich zum völligen Bestick, mit
Einschluß der Schwindung, hergestellt
ist. Sind aber deren in dem Deichzug
einer Vogtey so viele oder so schwere,
daß sie allein solche nicht so schnell, als
nöthig ist, Herstellen kann, so muß auf
deSfällige Anordnung Unserer Cammer
von dem ganzen Deichbande die Beyhülfe
eben so, wie bey Braken, geleistet wer¬
den.

5) Abstürze (der innern Dossirung, wo-
bey noch die Kappe ganz oder zum Theil
stehen geblieben ist) und andere Beschä¬
digungen einzelner Deichstrccken, die nach
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dem Bestnden des Deichamts so tief und

beträchtlich sind , daß ihre Wieder¬

herstellung die Interessenten der Deich¬
pfänder zu sehr belästigen würde , wer¬

den von der Vogtey , in deren Deichzug

sic liegen , in Beyhülfsarbeit wieder her-
gestellt ; vorbehältlich der Zuziehung des
ganzen Deichbandes nach Anordnung Un¬
serer Cammer , wenn der schwerbeschä¬
digten Strecken so viele wären , daß auch

die Vogtey nicht vermögte , ihre Wieder¬
herstellung so schnell , als es nöthig ist,
zu Stande zu bringen.

4 ) Größere Verstärkungen  bedeuten¬

der .Deichstrecken werden von dem ganzen
Deichbande in Beyhülfsarbeit bewerk¬

stelligt , minder erhebliche Verstärkungen

von der Vogtey , in deren Deichzug sie
Vorkommen.

§ . z . Ob ein Fall , in welchem Bey-
hülfe geleistet werden müsse , vorhanden ? und
ob solche vom Deichbande , oder nur von der

Vogtey zu leisten sey ? das wird in Ansehung
solcher Arbeiten , die bey den beyden jährlichen
Haupt - Deichschauungen angeordnet werden,
sofort von der Deichschauungs - Commission,
in andern Fällen aber , auf den Bericht -der

Deichvfsi 'cialen , von Unserer Cammer regulirt.
D 2



Was jedoch den jetzigen Fall betrifft , so
verordnen Wir ausdrücklich , daß alle Arbei¬
ten , die anjctzt sowohl zur Wiederherstellung
der durch die Sturmfluthcn beschädigten Deiche,
als auch zu deren Erhöhung und Verstärkung
erforderlich sind , so wie selbige von Seiten
des Deichamts an jeder Stelle angeordnet wer¬
den , in Beyhülssarbeit , entweder des Deich-
bandes oder der Vogtey bewerkstelligt , mit¬
hin die sämmtlichen Schau - Deiche Unserer
Erbherrschaft Jever auf chiese Weise überall
in völlig bestickmäßigen Stand gesetzt werden
sollen , eheste den Deichpfands - Interessenten
wieder zugemessen werden.

§ . 4 . Die Veyhülfe , sowohl im Deich¬
bande als in der Vogtey , wird von allen
deichpslichtigen Ländereyen ohne Ausnahme ge¬
leistet , und zwar nach dem Fuß der additiv-
nellen Contribution , nach welchem auch , zu den
dabey verkommenden baaren Ausgaben , die
nüthigen Gelder ausgeschrieben werden . Die,
in Natural - Arbeit bestehende , Veyhülfe wird
von dem deichpflichtigen Lande nach Beyhülfs-
Wüppen geleistet ; jede Beyhülfs - Wüppe
besteht aus 60 Bonitätsgrascn , welche aus
den, in der Vogtey befindlichen , Grasen nach
einem Bonitäts - Grasenregister auf solche Art
zusammengesetzt werden , daß zu jeder Wüppe
ein größerer Landbesitzer mit wenigstens
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zo Grasen gehöre, welcher der Borwüpps-
rnann genannt wird.

Unsere Aemter haben unverzüglich nach
den näheren Vorschriften, welche Unsere Cam¬
mer ihnen ertheilen wird, aus den, Behuf der
Vertheilung der additionellen Contribution,
angeftrtigten Tabellen, die Bonitatö-Grasen-
Regrster jeder Vogtey anzufertigen, und dar¬
aus , mit Zuziehung der kleinen Kirchspiels-
Ausschüsse, das Beyhülfs- Wuppen- Regi¬
ster jeder Vogtey in Ordnung zu bringen.

§- Z. Da die schweren Deichschäden, wel¬
che Unsere Erbherrschaft Jever anjeßt betrof¬
fen haben, nothwcndig erfordern, daß alle
vorhandene Kräfte angewandt werden, um die
Sicherheit des Landes wieder tzerzustellcn; so
verordnen Wir , daß für diefesmal auch Un¬
sere, in den Marschdistricten gedachter Herr¬
schaft belegenen, Domainen und alle deichfreye,
adeliche und Groden-Ländereyen, welche in¬
nerhalb des Schau-Deiches belegen sind, eben
so und auf gleiche Weife wie die Deichpflichti-
gcn, die Beyhülfe kn dem Deichbande und der
Vogtey, worin sie belegen sind, leisten sollen..
Zu dem Ende sind von den Aemtern unverzüg¬
lich Unsere Domainen- Ländereyen auf gleiche
Art , wie dies bey den übrigen geschehen ist,
nach ihrer Größe und Bonität in die, bey der
Vertheilung der additionellen Contribution.an-
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genommenen, Elasten zu bringen, und sodann
aus diesen und den»deichfreyen, adelichen und
Grodenlandereyen, welche innerhalb des
Schaudciches belegen sind, eben so, wie in
Ansehung der pflichtigen angeordnet ist, Vey,
hülfs , Wuppen zusammen zu setzen, welche
unter der besonderen Benennung: Deichfrcye
Wuppen , in dem Wüppenregistcr der Vog-
tey, worin sie liegen, am Schluß mit anzu¬
führen sind.

Diese, für den gegenwärtigen Fall der all¬
gemeinen Noth angeorhnete, Zuziehung Unse¬
rer Domainen und der deichfreyen, adelichen
und Groden-sandereyen, welche innerhalb des
Schaudeiches belegen sind, zur nachbarglcichen
Beyhülfsleistung soll jedoch ihren sonstigen
Gerechtsamen und Freyheiten durchaus unnach¬
theilig seyn, auch ihre Deichfreyheit in ihrem
porigen Umfang wieder in Kraft treten, so¬
bald die jetzt vorzunehmenden Wiederherstel-
lungs- Erhöhungs- und Verstarkungsarbei-
ten der Schaudeiche zu Stande gebracht seyn
werden.

§. 6. Für diejenigen Ländereyen, welche
in vorigen Zeiten in Erbpacht ausgegeben sind,
hat nicht der Verpachter, sondern der Erb¬
pächter, ohne Regreß gegen jenen, die Bey-
hülfe im Deichbande und in der Vogtey, mit
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Arbeit und Gelbe , so wie sie angeordnet wirb,

zu leisten.
§ . 7 . So weit eS irgend möglich ist,

sollen alle Erdarbeiten an den Deichen durch

die Beyhülfswüppen wirklich verrichtet wer¬

den , und Ausdmgungen derselben für Geld

nur als einzelne 'Ausnahme an Orten ge-

schchn , wo die Arbeit von zu geringem Um,

fange wäre , um mit Wuppen beseht zu wer¬

den . Solche Ausdingungen geschehn dann

öffentlich an den Mrndestfordernden , der ge¬

hörige Sicherheit für die Leistung der Arbeit
anweisen muß.

§ . 8 . Wo es die Umstande gestatten,

geschieht die Erdarbcit mit Wuppen , zu wel¬

chem Ende jeder Vorwüppsmann unverzüglich

eine Wüppe anzuschaffcn hat . Jede Veys

hülfswüppe stellt dazu die Wüppe mit zwei-

tüchtigen Pferden bespannt , einen Treiber

und einen Handarbeiter . Die übrigen Zum

Ausladen und Schlichten erforderlichen Arbei¬

ter werden aus den kleinen Landbesitzern,
Häuslern und Heuerleuten genommen , und

erhalten einen , von Unserer Cammer zu be¬

stimmenden , Tagelohn , der , den Umständen

nach , auch zum Theil in Lebensmitteln verab¬

reicht werden kann.
Wenn aber nach den örtlichen Umständen

die Erdarbeit nur mit Karren ( in Koyerars



beit ) verrichtet werden kann , so stellt dazrr
jede Beyhülfswüppe vier tüchtige Arbeiter;
cs werden also zu einem Pflug von neun
Mann zwey Beyhülfswüppen zusammenge¬
setzt , und der neunte Mann in Tagelohn an¬
genommen , die erforderlichen Karren und Die¬
len aber auf gemeinschaftliche Kosten anges
schafft.

§ . g . Diejenige Wogtey , welche die Bey-
hülfe genießt , muß den , solche leistenden , freyeS
Quartier und Grasung für die , zur Wüpp-
arbeit zu gebrauchenden , Pferde unentgeltlich
geben , welches dann in der Vogtey selbst
nach dem turnus geleistet , oder nach dem Bey-
hülfsgrasenreMer mir Gelde ausgeglichenwird.

§ . io . Bey jeder Beyhülföarbeit wirb
von dem Deichamt , nach den örtlichen Umstan¬
den , ein angemessener Preis für jede , in den
Deich gebrachte , Putte Erde ( von 1600 Cu-
bicfuß ) bestimmt , und jeder dabey angestell-
ten Beyhülföwüppe die Anzahl Putten , wel¬
che sie in den Deich zu bringen hat , angewie¬
sen , auch die Zeit , in welcher solches gesche¬
hen muß , bestimmt . Täglich werden die
ausgcbrachten Püttcn aufgemessen , und darü¬
ber , für jede angestellte Wuppe besonders,
ein genaues Register geführt , demnächst aber,
nach beendigter Arbeit , eine generelle Liqui -r
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dation über sämmtlrche Wuppen vorgcnom-
riicn, und dasjenige, was die eine oder andere
mehr oder weniger, als die Durchschnitts-
Quote ausgebracht hat , unter den Wuppen,
nach dem bestimmten Püttenpreise, mit Gelds
ausgeglichen.

§. 11. Zur Bestreitung des Tagelohns
der Handarbeiter, der Kosten der Schlengen-
materialien und Schlengenarbeiten behuf der,
in den Braken oder Kölken zu legenden, Pack¬
werke, der Strohbestickungen, und der son¬
stigen, bey diesen Beyhülfö-Deicharbeiten vor¬
kommenden, baaren Ausgaben, wird für jeden
Deichband und für jede Vogtey eine Deichbeys
hülfseasse errichtet, und die Beytrage dersel¬
ben nach dem Fuß der additionellen Contribu-
tion über alle deichpstichtige tändereyen ausge¬
schrieben. Für den gegenwärtigen Fall sind
jedoch diese Beyträge, so wie Wir solche für
Unsere Domaincn- sandereyen nachbarglcich
leisten lassen wollen, auch von den derchfreyen
adelichen und Groden-sandercyen, welche in¬
nerhalb des Schaudeichs belegen sind, und
ebenfalls von den deichfreyen geistlichen Län-
dereycn(welche letztere übrigens von der Na¬
tural - Arbeit befreyet bleiben und daher auch
in die Wüppenregister nicht mit ausgenom¬
men werden) nachbargleich zu leisten. Die
Ausschreibung und Erhebung dieser Beytrage
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wird auf gleiche Art , wie bey andern Com-
münal-Anlagen, durch die Aemtcr besorgt,
die Casse- und Rechnungsführung aber von
einem der Deich- oder Sielrichter, dem sol¬
che vom Amte aufgetragen wird. Die Able¬
gung, Eramination undDecision dieser Rech¬
nungen geschieht wie bey den Sielrechnungen.

§. i L. Sv wie bey den jetzt vorzunch-
menden Deicharbeitcn überall keine Deichfre.--
heiten(außer derjenigen der deichfreyen geist¬
lichen sändereyen nach der, im §. n . enthalte¬
nen, nähern Bestimmung) berücksichtigt wer¬
den sollen> so fallen auch die sonst gewöhnli¬
chen Freygrasen der Deichrichter und sonstigen
Ofsicialen für dieseömal hinweg, und erhal¬
ten selbige für ihre Aufsicht und sonstigen
Bemühungen keine andere Vergütung, als
die ordnungsmäßigen Tagegelder, welche ih¬
nen aus der, im §. 11. erwähnten, Easse aus-
bezahlt werden sollen.

Wir haben in der gegenwärtigen Verord¬
nung diejenigen allgemeinen Bestimmungen zu¬
sammengefaßt, worüber es Unserer Landes¬
herrlichen Verfügung bedurfte. Die zur Aus¬
führung derselben erforderlichen speciellen Vor¬
schriften werden von Unserer Cammer den
bekommenden Aemtcrn ertheilt und durch
diese in Vollziehung gebracht werden, so wie
denn auch von diesen Behörden regulier wer-
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den wirb, auf welche Weise die bisher, nach
Beendigung der ersten Notharbeiten, bereits
an einigen Orten geleistete, und noch ferner,
bis die setzt ungeordnete regelmäßige Einrich¬
tung in Würksamkeit treten kann, zu leistende
Bephülfsarbeit denjenigen, die solche geleistet
haben, nach der Billigkeit in Anrechnung zu
bringen sey.

Das Unglück, das die Vorsehung über
Jeverland verhängt hat,' ist groß; aber durch
Gemcinst'nn, Beharrlichkeit und unverdrossene
Anstrengung wird cs , unter dem Schuß der
Vorsehung, gelingen, es zu überwinden, und
die Schußwehren des Landes gegen die lieber--
schwemmungen in einen solchen Stand zu setzen,
daß, so weit menschliche Vorsicht reicht, die
Bewohner desselben künftig gegen ähnliche
Unglücköfälle gesichert werden. Wir hegen
das gerechte Vertrauen, daß alle Eingesessene
Unserer Erbherrschaft Jever Unsere, bey Er¬
lassung dieser Verordnung gehegten, Landes¬
väterlichen Absichten und Gesinnungen erken¬
nen, und denselben mit gebührendem Zu¬
trauen und Gehorsam, mit Folgsamkeit ge¬
gen die, zur Direction und Leitung der Arbei¬
ten angeordneten, Behörden und Officialen,
und mit Fleiß und Thätigkeit in deren Aus¬
führung cntgegenkommen werden.

Urkundlich Unserer re.
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